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d)rpn für bit offtwlltti llubilkationen Ors fdjninjcr. ©trorrlifurrrins.

St. (ttallcit, bett 6. September 1890.
Srfcfceint je ©amftagS unb faß/* »er Quartal 5'". 1. SO.

fpîerate 20 Œt8. pet lfpaltige 5ßetitjeile.

Dïebaftton, (ïjrebttion, ®rucf & 33ertag »cm Jjü. §eitn-^artiirur, St. ©aUen.

2ßodjenfJmid):
3>ev îag Ijat feine Ottilie : greif ju, fctfcft nitb wadi ; bas Jubmcefte tljn' aitt erftett, l'cidft folgt bas icidite «aety.
jCmli' ttief ©cbufb mit aitbern, mit bir Ijnti* itie ©ebiil'b; bic nttgeftjaite Arbeit ift unliépljl'tc Pdiulö.

$ie 9îatur bc§ Aptifurrenj« uitb
0ubmt)ftonêit)e)citê nnfrcr Seit.

Vortrag tum ?(rdjitcft ©mit ft eft ter, ge=
batten an ber te|teh ®elegirtenuerfantntlung
beè St. ©attifct)en tant, ©emerbeoerbanbel

iit Dforfdjad).

(gortfefcung.)

§ 16. 2)aS formelle unb materielle bfîed^t unb bie StedjtS'

gültigfeit: ®aê formelle Stecht gilt auf bent ©ebiete ber

formellen StecptSeinheit, too eine foldje beftetjt ; aber fel)r
bänfig ift bas nämliche Stecht ober ßebensoerhältnijj, ber

gleiche $uftanb, biefelbe Streitfrage einer feftr Derfdpiebenen

iBehanbluug unb SSeurtljetlung ausgefegt, je nad) 5Berfdjie=

benbeit örtlicher ©efefcgebitng, nach ber eine ©ntfeheibung ge=

troffen mirb. 3)aS gilt befonberS oom 23aurecht, mefspalb eS

auf beffen ©ebiete nötbig ift, fieb auf bie SarfieHung ber

gemeinen StecptSgrunbfäfce p befebränfen unb Sonberüer=
bältniffe möglicbft unberührt p laffen. gür bag ©ebiet beS

©emerbemefeuö ift man bielfad) baratt, in jüngfter 3eit neue
Stecptsbilbungen unb neue formen juriftifeber Sßerfoneu p
febaffen, weil auf feinem anberen ©ebiete ber StedjtSgebanfe
fo febr ben ßebenS» ttnb äterfehrSberpältniffen fieb anpaffen
mujj, al§ gerabe hier, ffrüepte nennt mau bie ©rjeugniffe,
Welche oon einer Sache gewonnen toerben, bureb toeldhe biefe

p einer nutzbaren mirb, als eine inbuftrieHe Sfrucpt, bei ber

Statur, Slrbeit pb Kapital pfammenroirfen für bie mirth'
fdpaftlidje ißrobnftion! Slnrecpten barauf fteften auSuapmS'
loë SJerpflicptungen gegenüber, unb eS ift bie Uebergabe eines
SBerfeS aus ber fffierfoerbingnng entfprtngeixbeS Stecht beS

©inen nnb bie Slbnapme fßffidjt beS Slnbern, alfo Sefugnifj
unb 23erpflid)tung geben immer panb in £anb. ®er 2Sor=

trag bebingt ben Stecptsermerb burdj eine ©egenleiftung unb

par nicht einfeitig fonberit gegenfeitig. ©itte fcprtftlid^e
Slufjeicbnung ift bei getroffenen bieëbepglicpen SffiillenSOer'

einbarungen pr StecptSberbinblicpfett balb erforberltcp unb
auch anSreidjenb, balb entbehrlich, pr Sicherheit jebod) immer
münfehbar, beim StedjtSberfabreu, auch "or aujjerorbentlicpen
©erichten.

§17. SSujjerorbentlicpe StechtSoerfapren: 2luS ben ©runb=

pgen ber SBaurecbtS' unb fBaupoItjeimiffenfcpaften fennen mir
für bag ißribatbaurecht a) baS ©eroerbegericptSberfahren, ju«
meift burch OrtSftatut=Sd)iebSgerict)te, aus SlrbeitSgebern unb
SlrbeitSnepmern gebilbet, bamit betraut, Streitigfeiten ber

felbftftänbigen ©ewerbtreibenben mit ihren ©efellen, ©ehülfen
unb Seprlingen aus beiberfettigem SSerhältniffe tc. p fdjlidjten.
Seren ©ntfeheibung pflegt auf ©runb münblicher, unmittel=
barer Sterpanblung p gefd)et)en ; Seitung unb Söetrieb ber

Sache beforgt bann bie pftänbige ©emeinbebehörbe. SlnberS

geftaltet fich bas Verfahren für bie ©ntfeheibung ooit Streit'

§djiitrijni|tljr fjmtkmrrksntrtlkr! lurrkt für Cmrr S^ttuug

Organ für dir offiziellen Publikationen des schweizer. Gewerbeverrins.

St. Gallen, den <». September 18SV.
Erscheint je Samstags und kvfl-^ Quartal Fr. l. 80.

Inserate 2V Cts. per Ispaltige Petitzeile.

Redaktion. Expedition, Druck <k Verlag von W. Sxiin-Kardicur, St. Galten.

Wochenspruch:
Der Tag hat seine Wühc î grcifzu, seifest und wach ; das Schwerste thu' am ersten, leicht folgt das Seichte nach.
Sav' viel Äcduld mil andern, mil dir liav' nie tSednld; die nngethane Ärveil ist nnvezayllc Schuld.

Die )!atur des Konkurrenz- und
Submissionswesens itnsrer Zeit.

Borlrag von Architekt Emil Äesiler, ge-
halten an der letzten Delegirtenversammiung
des St. Gallischen kant. Geiveibeverbandcs

in Norschach.

(Fortsetzung.)

§ 16. Das formelle und materielle Recht und die Rechts-
gültigkeit: Das formelle Recht gilt auf dem Gebiete der

formellen Rechtseinheit, wo eine solche besteht; aber sehr

häufig ist das nämliche Recht oder Lebensverhältniß. der
gleiche Zustand, dieselbe Streitfrage einer sehr verschiedenen

Behandlung und Beurtheilung ausgesetzt, je nach Verschie-
denheit örtlicher Gesetzgebung, nach der eine Entscheidung ge-

troffen wird. Das gilt besonders vom Baurecht, weßhalb es

auf dessen Gebiete nöthig ist, sich auf die Darstellung der

gemeinen Rechtsgrundsätze zu beschränken und Sonderver-
hältuisse möglichst unberührt zu lassen. Für das Gebiet des

Gewerbewesens ist man vielfach daran, in jüngster Zeit neue
Rechisbildnngen und neue Formen juristischer Personen zu
schaffen, weil auf keinem anderen Gebiete der Rechtsgedanke
so sehr den Lebens- und Verkehrsverhältnissen sich anpassen
muß, als gerade hier. Früchte nennt man die Erzeugnisse,
welche von einer Sache gewonnen werden, durch welche diese

zu einer nutzbaren wird, als eine industrielle Frucht, bei der

Natur, Arbeit ijnd Kapital zusammenwirken für die wirth-
schaftliche Produktion! Anrechten darauf stehen ansuahms-
los Verpflichtungen gegenüber, und es ist die Uebergabe eines
Werkes aus der Werkverdingung entspringendes Recht des

Einen und die Abnahme Pflicht des Andern, also Befugniß
und Verpflichtung gehen immer Hand in Hand. Der Vor-
trag bedingt den Rechtserwerb durch eine Gegenleistung und

zwar nicht einseilig sondern gegenseitig. Eine schriftliche
Aufzeichnung ist bei getroffenen diesbezüglichen Willensver-
einbarungen zur Rechtsverbindlichkeit bald erforderlich und
auch ausreichend, bald entbehrlich, zur Sicherheit jedoch immer
wünschbar, beim Rechtsverfahreu, auch vor außerordentlichen
Gerichten.

Zs 17. Außerordentliche Rechtsverfahren: Aus den Grund-
zügen der Banrechts- und Baupolizeiwissenschaften kennen wir
für das Privatbaurecht a.) das Gewerbegerichtsverfahren, zu-
meist durch Ortsstatut-Schiedsgerichte, aus Arbeitsgebern und
Arbeitnehmern gebildet, damit betraut, Streitigkeiten der

selbstständigen Gewerbtreibenden mit ihren Gesellen, Gehülfen
und Lehrlingen aus beiderseitigem Verhältnisse ?c. zu schlichten.
Deren Entscheidung pflegt auf Grund mündlicher, unmittel-
barer Verhandlung zu geschehen; Leitung und Betrieb der

Sache besorgt dann die zuständige Gemeindebehörde. Anders
gestaltet sich das Verfahren für die Entscheidung von Streit-

Schweizerische Handwerksmeister! werket sur Eure Zeitung!
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fragen burcß b) gachfdjiebdgerichte ober ©cî)iebSgericf)te, toeldfje

burd) freie Vereinbarung ber Vetßeiligten, ttadj ©djiebdoer*
trag richten. Sie Vefeßung biefer ©eridjte, Sludmaßl ber

Slicbter ift bem (Ermeffen ber Vetßeiligten überlaffen, wenn
nidjt auf Slntrag ber betreibenben Vartei bad juftanbige or*
betttlidje (Seridbt bie ©rnennung bornimmt. Sad Verfahren
felbft ift ganz bem freien ©rmeffen ber ©c^iebSricf)ter über=

iaffen, foweit oon beu Vetßeiligten nidjt fdjon befonbere

Vereinbarungen getroffen finb. Vegeßren unb Vollzug mit
3uftellungdurfuube pm britten SJlal fd)riftlid) auS^ufertigenben
©djtebdfprud) beforgt ber juftdnbige Vezirfdamtmnnit. Ur=

fdjrift unb Sludfertigungen finb ftempetpftidjtig, wofür Schiebt
ricEjter mie Dbmatiti oerantmortlicb finb. Siefe Vorfdjriftett
finb öffentlich rechtlicher Statur, alfo unabänberlich. Ser fo

pgeftettte ©dtiebdfpruch Ijat bie SBirfung eined recßtdEräftigeit
gerichtlichen Urtßeild unb ift bloß bnrch eine Slicßtigfeitd*
ober SteftitutiondEIage anfechtbar gegenüber bem Vollftredungd*
urthei!d=(Erlaß.

3um KuItureptraEt freier Sonfurrenz ber Gräfte gehört:
„Sie Hoffnung, baß bereinft mehr Kultur in ber Statur unb

mehr Statur in ber Kultur anzutreffen fein werbe." Sad
berechtigt auch zur weitern Hoffnung, bah burch ben tiefer=

gehenbeu 3ufammenhang berfelben, ttâtnlid) bort Kultur unb

Statur, ihre (Einheit in ber DeEonomiE Elar aufgebedt werbe.

Stomd Untergang ift ber freien fonfurrenz, mit bereit §ülfe
©elbmäfler, ©teuerpäcßter, Veamte, SJtonopol unb Satifun*
bienbefißer bie bamalige SBelt anlangten, zu oerbauten unb

nicht ber freien KonEurrenz probutcioer Slrbeit. Sie ©efammt*
wtrthfcßaft auf ber Stufe ber inbioibueflen VoobuEtion mit
freier KottEurrenz ift eine fo primitioe gorm, in ber cd mehr
Jpinberniffe in ber (Entmidlung aid förbernbe Umftünbe gibt,
weil ber Kampf mehr Kräfte niifbrnucht, aid bie Freiheit
entfaltet.

Sowie alle menfd)Iid)en ©pezialbeftrebungen, fo muß and)
ba§ Sonfurrenz* unb ©ubmiffiondberfahren, aid Volfdroirtß*
fchaftdzweig, als allgemein menfcbliche Slrbeit, zu einem eigenen
Drganidmud gelangen. Sie Drganifation ber ntenfdjlidjen
SBirthfcßaft beläßt bie greißeit ber Konfurrenz, befeitigt aber
alle Sludwücßfe unb Uebelftäube freier KouEurrettz, bie auf
Vetrug, Süge, ©chwinbel, gälfdjttng, gegenfeitige Veetttträd)*
tigung, Verfdjmenbung oott Kräften, Unglüd burd) falfche
©petnlatiouen unb bergleicßen fußen. Sanebett forbert bie

menfd)Iid)e Statur oor SlUeitt freie (Entfaltung aller ihrer
Stichtungen unb Talente. Ser falfdje ©oziaftdmud will burd)
ZWangdweife Vefchäftigung ber SJtenfchen bebiitgte ©flaberei
in ber gefellfdjaftltdien SßrobuEtion, ber Kotnmunidmud, bazu
nod) ztuaugdweife Konsumtion zur 3crftörung jeber freien
gnbioibualität. (Sine (Einrichtung, bie zuuächft gefühllofe
Sletßiopier unb bann ©eehuttbe, b. ß. tnbolente Süßere, aud
ben SJtenfchen zu machen im ©taube märe. Sic SBirthfcßaft
foil ben SJtenfchen nicht in ihrer SJtufcßinerie aufgehen laffen,
fonbern burch fie ben SJtenfdjen befreien, fo bah er fi<h ben

rein menfdjlichen Kulturzielen auch wibmen fanu. 3n ber

KonEurrettz rüdfiditdlod zu fiegen unb burd) ben Untergang
ber SJtitbeWerber fid) allein ©lücf unb Freiheit zu oerfchaffen,
rafd) reich 5» werben, auf Soften Sin berer zu erwerben, ift
bad 3tei ber ©peEnlation, aber nicht bad Vrinzip ber Statur.
Sie Staturgewalt reicht fdjon nicht mehr fo weit in bad
SJtenfchenbafein hinein, nur noch Wo ed fid) um Sehen ober
Sob hanbelt. Sie Sludheutung ber SJtenfchen zu wirtßfcßaft*
liehen 3wetfen mußte befeitigt werben bnrch bie Verfünbigutig
ber allgemeinen SJtenfcßenredjte, ber greißeit unb ©leidjßcit
Silier im Staate, burch bie (Einführung ber SJtafdjinen unb
ber freien KonEurrettz. Sad wirb zwar für fo lange Sbeal
bleiben, bid alle SJtenfchen gleich bemittelt, gleich gut, gleich
anfpruchdlod wären. Sad Vrioatintereffe ift aber nicht ßloß

Eonferoatio, fonbern reaEtionär unb ftrebt in allen Unter*
nehmungen nur fo lange ben gortfdjrht an, aid bie Sou*
Eurrenz anhält; fowie biefe aufhört, fo erfdjeint ber 3tüc£fd)ritt
oortheilhafter. @0 lange bad Sprioatintereffe bie Sriebfraft
ber Unternehmungen barftettt, muß bie KonEurrenz, muß bie

freie Sßreidgeftaliung. mit audgleidjenbem (Einfluß regulirenb
eingreifen. (Ed ift aber ebenfo gewiß nicht notßwenbig,
baß bie SJtenfcßßeit biefe Uebelftäube bauernb erträgt, wo
bod) bad allgemeine Sßoßl weit ftärfer aid bad Vrioatftreben
nach ©ewiriti, intereffirt ift. Sie ©peEulation mürbe auch
beim Sßriöatbetriebe nicht erforberlich fein, wenn ber öffent*
ließe Vetrieb oollfommener audgebilbet wäre. Sie 3ntereffeit
ber ©taaten beginnen fid) nun boch Sag für Sag inniger
mit ben großen Srandport* unb Snbuftrieunternehmungeu zu
oerfted)teu unb fid) fcßärfer gegen bie geminnfiteßtigeu SJtaß*

nahmen berfelben zu wenben. gener ungualtfizirbare ©e*
fchäftdbetrieb oon ©peEulanten, ber zwifetjen §interlift unb

Vetrug, zmifeßen Schlauheit unb Unmoralität, zwifeßen Süf*
telei unb Steditdbrud) hin unb her balancirt, Eönnte, nicht

Zum Stacßtßeil ber ®efammtheit, füglich aufhören, mit ein*

feitiger 3utereffenoertretung, felbft im Sparlamentaridmud ber

VolEdbertretung. Saß ber ©roßbetrieb einzig unb allein in
ben igänben bed ©taated bem ©efammtwoßle am bienlid)ften
fei, unterliegt gar feinem 3roeifeL unb ift bereitd jeßt zur
oollen 3ufriebeul)eit ber Völfer zwilifirter ©taaten mit bem

ißoft,* Selegraphen*, Selephonwefeu unb oerfcfjiebenen Staatd»
baßnen audgewiefett, unb badfelbe wirb auch balb zum @roß=

theile ber gall fein, mit bem Vanfwefen, bem Verficheruugd*
wefen unb beu gnbuftrien für Stahrungd* unb ©enußinittel!
könnte auch in gemiffem Sinne bie öffentliche Streife Oer*

ftaatlicht werben, fo mürbe burd) beren Siegelung ber ©e=

fammtheit, ohne Knebelung burd) bie 3?nfur, feßr gebient

werben, burd) beren Hebung aud ber geiftigen ôalbwelt,
weldje fid) aud ©igennuß aßen, aud) beu unlauterfien Vrioat*
intereffen preidgibt. ©icher nicht bie greißeit ber greffe,
wohl aber bie greeßheit bed fd)led)teren Sheiled biefer groß*
artigften aller mobernen gnftitntiouen, wäre mit ber lieber*

nähme berfelben in ©taatdregie, audgenierzt; bie SBahrßeit

füllte ebenfo ein £>eiligtl)itm ber greffe wie ber SBiffenfcßaft
fein, ßebtere ift beßhalb, weil fie auf llnioerfitäteit unb

Voll)ted)niEen in ©taatdregie betrieben wirb, aud) feinedwegd
unfrei geworben. SIber in ber greffe oerförperte fich in
neuefter 3^t jener gewinnfüd)tige Snbioibualidmud unb aueß

Cpportunidmud, ber bem ©emeinmol)! am gefäßrlichften ift.
Sie öffentliche Vreffe follte, ohne SJfonopol zu werben, in
ber 3ufunft eine Kulturmiffion übernehmen, bie in früheren
3eiten nur ber Kircße eigen mar, inbem fie bem SJlenfcßen

SlUed bringt, wad er an geiftiger Slahruug bebarf. Scßßalb
foil bad tägliche Vrob ber geüungdpreffe gefunb fein, ec±)t

unoerfälfcßt unb ganz giftfrei muß bie 00m ©taate zu för*
bernbe yeiftige 5ßrobu£tiou fein. Slatürlid) ßat bie Verftaat*
licßung oon 2Birthfd)aftdzmeigen nad) oben unb unten auch

ißre ©renzeit; benn alle nur bei inbiüibueüer KonEurrenz
lebendfäßigen Unternehmungen, bie allein auf ber Snitiatiüe
bed fehöpfertfeheu ©eifted beruhen, müffen bem (Einzel* unb

Vribatbetriebe oorbeßalten bleiben. Sittel) internationale 3n*
ftitutionen werben immer meßr entfteßen mit unb ohne 3en*
tralleitnng am öfoitomifchen SBetterbilbnugdprozeß, wenn wir
bie SBirthfcßaft weniger fleittlid), nur 00m ©eficßtdpunEt bed

©inzelbetriebed, unter ben britefenben 3ügeln ber KonEnrrenz,
auffaffett wollten. Sie norbamerifanifeße KonEiirrenz wirb
für bad zerfplitterte ©uropa zu einer immer macßfeiiben ®e*

faßr, burd) oerhältnißmäßig bebentenbere Seiftungen.
(Scßluß folgt.)
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fragen durch b) Fachschiedsgerichte oder Schiedsgerichte, welche

durch freie Vereinbarung der Betheiligten, nach Schiedsver-
trag richten. Die Besetzung dieser Gerichte, Auswahl der

Rickter ist dem Ermessen der Betheiligten überlassen, wenn
nicht auf Antrag der betreibenden Partei das zuständige or-
deutliche Gericht die Ernennung vornimmt. Das Verfahren
selbst ist ganz dem freien Ermessen der Schiedsrichter über-
lassen, soweit von den Betheiligten nicht schon besondere

Vereinbarungen getroffen sind. Begehren und Vollzug mit
Zustellungsnrkunde zum dritten Mal schriftlich auszufertigenden
Schiedsspruch besorgt der zuständige Bezirksamtmann. Nr-
schrift und Ausfertigungen sind stempelpflichtig, wofür Schieds-
Achter wie Obmann verantwortlich sind. Diese Vorschriften
sind öffentlich rechtlicher Natur, also unabänderlich. Der so

zugestellte Schiedsspruch hat die Wirkung eines rechtskräftigen
gerichtlichen Urtheils und ist bloß durch eine Nichtigkeils-
oder Restitutionsklage anfechtbar gegenüber dem Vollstreckungs-
urtheils-Erlatz.

Zum Kulturextrakt freier Konkurrenz der Kräfte gehört:
„Die Hoffnung, daß dereinst mehr Kultur in der Natur und

mehr Natur in der Kultur anzutreffen sein werde." Das
berechtigt auch zur weitern Hoffnung, daß durch den tiefer-
gehenden Zusammenhang derselben, nämlich von Kultur und

Natur, ihre Einheit in der Oekonomik klar aufgedeckt werde.

Roms Untergang ist der freien Konkurrenz, mit deren Hülfe
Geldmäkler, Steuerpächter, Beamte, Monopol und Latifun-
dienbesitzer die damalige Welt aussaugten, zu verdanken und

nicht der freien Konkurrenz produkliver Arbeit. Die Gesammt-
wirthschaft auf der Stufe der individuellen Produktion mit
freier Konkurrenz ist eine so primitive Form, in der es mehr
Hindernisse in der Entwicklung als fördernde Umstände gibt,
weil der Kampf mehr Kräfte aufbraucht, als die -Freiheit
entfaltet.

Sowie alle menschlichen Spezialbestrebungen, so muß auch

das Konkurrenz- und Submissionsverfahren, als Volkswirth-
schaftszweig, als allgemein menschliche Arbeit, zu einem eigenen
Organismus gelangen. Die Organisation der menschlichen

Wirthschaft beläßt die Freiheit der Konkurrenz, beseitigt aber
alle Auswüchse und Uebelstände freier Konkurrenz, die auf
Betrug, Lüge, Schwindel, Fälschung, gegenseitige Beeinträch-
tigung, Verschwendung von Kräften, Unglück durch falsche

Spekulationen und dergleichen fußen. Daneben fordert die

menschliche Natur vor Allem freie Entfaltung aller ihrer
Richtungen und Talente. Der falsche SozialrsmuS will durch
zwangsweise Beschäftigung der Menschen bedingte Sklaverei
in der gesellschaftlichen Produktion, der Kommunismus, dazu
noch zwangsweise Konsumtion zur Zerstörung jeder freien
Individualität. Eine Einrichtung, die zunächst gefühllose
Aethiopier und dann Seehunde, d. h. indolente Thiere, aus
den Menschen zu machen im Stande wäre. Die Wirthschaft
soll den Menschen nicht in ihrer Maschinerie aufgehen lassen,
sondern durch sie den Menschen befreien, so daß er sich den

rein menschlichen Kulturzielen auch widmen kann. In der

Konkurrenz rücksichtslos zu siegen und durch den Untergang
der Mitbewerber sich allein Glück und Freiheit zu verschaffen,
rasch reich zu werden, auf Kosten Anderer zu erwerben, ist
das Ziel der Spekulation, aber nicht das Prinzip der Natur.
Die Naturgewalt reicht schon nicht mehr so weit in das
Menschendasein hinein, nur noch wo es sich um Leben oder
Tod handelt. Die Ausbeutung der Menschen zu wirthschaft-
lichen Zwecken mußte beseitigt werden durch die Verkündigung
der allgemeinen Menschenrechte, der Freiheit und Gleichheit
Aller im Staate, durch die Einführung der Maschinen und
der freien Konkurrenz. Das wird zwar für so lange Ideal
bleiben, bis alle Menschen gleich bemittelt, gleich gut, gleich
anspruchslos wären. Das Privatinteresse ist aber nicht hloß

konservativ, sondern reaktionär und strebt in allen Unter-
nehmnngen nur so lange den Fortschritt an, als die Kon-
kurrenz anhält; sowie diese aufhört, so erscheint der Rückschritt
vortheilhafter. So lange das Privatinteresse die Triebkraft
der Unternehmungen darstellt, muß die Konkurrenz, muß die

freie Preisgestaltung, mit ausgleichendem Einfluß regulirend
eingreifen. Es ist aber ebenso gewiß nicht nothwendig,
daß die Menschheit diese Uebelstände dauernd erträgt, wo
doch das allgemeine Wohl weit stärker als das Privatstreben
nach Gewinn, interessirt ist. Die Spekulation würde auch
beim Privatbetriebe nicht erforderlich sein, wenn der öffent-
liche Betrieb vollkommener ausgebildet wäre. Die Interessen
der Staaten beginnen sich nun doch Tag für Tag inniger
mit den großen Transport- und Jndustrieunternehmungen zu
verflechten und sich schärfer gegen die gewinnsüchtigen Maß-
nahmen derselben zu wenden. Jener ungualifizirbare Ge-
schäftsbetrieb von Spekulanten, der zwischen Hinterlist und

Betrug, zwischen Schlauheit und Unmoralilät, zwischen Düf-
telei und Rechtsbruch hin und her balancirt, könnte, nicht

zum Nachtheil der Gesammtheit, füglich aufhören, mit ein-
seitiger Interessenvertretung, selbst im Parlamentarismus der

Volksvertretung. Daß der Großbetrieb einzig und allein in
den Händen des Staates dem Gesammtwohle am dienlichsten
sei, unterliegt gar keinem Zweifel und ist bereits jetzt zur
vollen Zufriedenheit der Völker zivilisirter Staaten mit dem

Post,- Telegraphen-, Telephonweseu und verschiedenen Staats-
bahnen ausgewiesen, und dasselbe wird auch bald zum Groß-
theile der Fall seiu, mit dem Bankwesen, dem Versicherungs-
wesen und den Industrien für Nahrungs- und Genußmittel!
Könnte auch in gewissem Sinne die öffentliche Presse ver-
staatlicht werden, so würde durch deren Regelung der Ge-

sammtheit, ohne Knebelung durch die Zensur, sehr gedient

werden, durch deren Hebung aus der geistigen Halbwelt,
welche sich aus Eigennutz allen, auch den unlautersten Privat-
interessen preisgibt. Sicher nicht die Freiheit der Presse,

wohl aber die Frechheit des schlechteren Theiles dieser groß-
artigsten aller modernen Institutionen, wäre mit der Ueber-

nähme derselben in Staatsregie, ausgemerzt; die Wahrheit
sollte ebenso ein Heiligthum der Presse wie der Wissenschaft
sein. Letztere ist deßhalb, weil sie auf Universitäten und

Polytechniken in Staatsregie betrieben wird, auch keineswegs

unfrei geworden. Aber in der Presse verkörperte sich in
neuester Zeit jener gewinnsüchtige Individualismus und auch

Opportunismus, der dem Gemeinwohl am gefährlichsten ist.

Die öffentliche Presse sollte, ohne Monopol zu werden, in
der Zukunft eine Kulturmission übernehmen, die in früheren
Zeiten nur der Kirche eigen war, indem sie dem Menschen

Alles bringt, was er an geistiger Nahrung bedarf. Deßhalb
soll das tägliche Brod der Zeitungspresse gesund sein, echt

unverfälscht und ganz giftfrei muß die vom Staate zu för-
dernde geistige Produktion sein. Natürlich hat die Verstaut-
lichung von Wirthschaflszweigen nach oben und unten auch

ihre Grenzen; denn alle nur bei individueller Konkurrenz
lebensfähigen Unternehmungen, die allein auf der Initiative
des schöpferischen Geistes beruhen, müssen dem Einzel- und

Privatbetriebe vorbehalten bleiben. Auch internationale In-
stitutionen werden immer mehr entstehen mit und ohne Zen-
tralleitung am ökonomischen Weiterbildungsprozeß, wenn wir
die Wirthschaft weniger kleinlich, nur vom Gesichtspunkt des

Einzelbetriebes, unter den drückenden Zügeln der Konkurrenz,
auffassen wollten. Die nordamerikanische Konkurrenz wird
für das zersplitterte Europa zu einer immer wachsenden Ge-

fahr, durch verhältnißmüßig bedeutendere Leistungen.
(Schluß folgt.>
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